
ZBB 2010, 319
AktG a. F. § 121 Abs. 3 Satz 2; AktG § 121 Abs. 3
Nichtigkeit der HV-Beschlüsse der Deutschen Bank in 2008 wegen fehlerhafter Einladung

OLG Frankfurt/M., Urt. v. 15.06.2010 – 5 U 144/09 (nicht rechtskräftig; LG Frankfurt/M.), ZIP 2010, 1390

Leitsätze:

1. Von den „Bedingungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung“ gem. § 121 Abs. 3 Satz 2 AktG werden alle
Modalitäten erfasst, welche die Art und Weise oder die Form der Stimmrechtsausübung betreffen. Hierzu
gehören auch Fragen der Vollmacht.
2. Die im Rahmen einer AG-Hauptversammlung gefassten Beschlüsse sind nichtig, wenn die Einladung
objektiv dahin ausgelegt werden kann, dass im Fall einer Bevollmächtigung auch die Bevollmächtigten
innerhalb einer bestimmten Frist angemeldet werden müssen.
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